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1. (1)Hersteller gemaR § 12a Abs. 4 Z 3 AWG 2002 haben fiir ab dem 1. Jdnner 2023 in Osterreich in Verkehr gesetzte
Feuchttiicher und Luftballons gemafl3 Anhang 6 Punkt 2.2., Tabakprodukte gemald Anhang 6 Punkt 2.3. sowie
Hersteller gemal3 8 12a Abs. 5 Z 3 AWG 2002 von Fanggeraten gemdl3 8 3 Z 27 einen Bevollmachtigten fur
auslandische Fernabsatzhandler zu bestellen. Dieser ist fur die Erfullung der jeweiligen Verpflichtungen des
Herstellers fur diese Einwegkunststoffprodukte in Osterreich verantwortlich. Ein Hersteller kann jeweils nur einen
Bevollméchtigten bestellen. Die Bestellung eines Bevollmachtigten sowie Anderungen oder die Beendigung einer
Bevollmachtigung kénnen nur mit Ablauf eines Kalenderquartals wirksam werden. Fallt die Bevollmachtigung
innerhalb eines Kalenderquartales weg, so hat der Hersteller gemaR 8 12a Abs. 4 Z 3 und Abs. 5 Z 3 AWG 2002
eine lUckenlose Fortsetzung der Erfullung der Verpflichtungen durch einen neuen Bevollmachtigten
sicherzustellen.

2. (2)Fur die Registrierung als Bevollmachtigter fur auslandische Fernabsatzhandler mussen folgende
Voraussetzungen erfullt sein:

1. 1.Der Bevollmachtigte ist eine naturliche oder juristische Person mit Sitz im Inland.
2. 2.Esist eine inlandische Zustelladresse vorhanden.
3. 3.Die Verantwortlichkeit fur die Einhaltung der ésterreichischen Verwaltungsvorschriften ist gegeben § 9
VStQ).
4. 4.Die Bestellung erfolgt durch eine beglaubigte Vollmacht in deutscher oder englischer Sprache, aus der
1. a)der Umfang der Bevollmachtigung,
2. b)die ausdrtickliche Zustimmung des Bevollmachtigten, die Verpflichtung des ihn bestellenden
Herstellers wahrzunehmen, sowie
3. c)die vertragliche Sicherstellung, dass dem Bevollméachtigten das Recht zum Abschluss von den
Hersteller verpflichtenden Vertragen eingerdaumt wird und alle zur Erflillung seiner Aufgaben
erforderlichen Unterlagen und Mittel zur Verfligung gestellt werden,
ersichtlich sind.

3. (3)Ein Bevollmachtigter fur ausléandische Fernabsatzhandler Gbernimmt samtliche Verpflichtungen des
auslandischen Fernabsatzhéndlers gemaR § 12a Abs. 4 Z 3 oder Abs. 5 Z 3 AWG 2002 fir
Einwegkunststoffprodukte geméaR Abs. 1, die in Osterreich an Letztverbraucher vertrieben werden. Weiters hat
ein Bevollmachtigter fir auslandische Fernabsatzhandler folgende Voraussetzungen zu erfillen:

1. 1.Registrierung als Bevollmachtigter im Register gemaR § 22 Abs. 1 AWG 2002 unter Angabe
1. a)der Daten gemald § 22 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 10 AWG 2002,
2. b)der Steuernummer,
3. c)der in Verkehr gesetzten Einwegkunststoffprodukte gemafd Abs. 1,
4. d)des jeweiligen Sammel- und Verwertungssystems;
2. 2.Ubermittlung der Daten gemaR Z 1 getrennt fiir jeden ihn bevollmichtigenden Hersteller an das Register
gemaR § 22 Abs. 1 AWG 2002 und
3. 3.die unverzigliche Mitteilung im Wege des Registers gemaR§ 22 Abs. 1 AWG 2002, dass ein
bevollméachtigender Hersteller oder der Bevollméchtigte seine Tatigkeit eingestellt hat.
Anderungen der Daten gemaR Z 1 und 2 sind innerhalb eines Monats an das Register gemaR§ 22 Abs. 1
AWG 2002 zu Ubermitteln.

4. (4)Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 2 nimmt die Bundesministerin fur Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie die Kennzeichnung als Bevollmachtigter im Register gemaR § 22
Abs. 1 AWG 2002 vor. Bei Wegfall einer der Voraussetzungen des Abs. 2 oder bei Einstellung der Tatigkeit des
bevollméachtigenden Herstellers oder des Bevollmachtigten hat die Bundesministerin die Kennzeichnung als
Bevollmachtigter zu I6schen. Wird die Kennzeichnung verweigert oder geldscht, hat die Bundesministerin dartber
auf Verlangen mit Bescheid abzusprechen.

5. (5)Eine Bestellung eines Bevollmachtigten fur auslandische Fernabsatzhandler kann bereits ab dem 1. Oktober
2022 erfolgen; eine solche Bestellung entfaltet jedoch erst mit 1. Janner 2023 Rechtswirkung.

In Kraft seit 01.01.2022 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/12a
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/12a
https://www.jusline.at/gesetz/vvo/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/vvo/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/22

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 16d VVO Bevollmächtigter für ausländische Fernabsatzhändler (Einwegkunststoffprodukte)
	VVO - Verpackungsverordnung 2014


